
Nachstehend wird der Wortlaut der Fachspezifi-
schen Ordnung für den Studiengang International 
Business Administration (Bachelor) in der mit Wir-
kung vom 16. Januar 2019 geltenden Fassung be-
kannt gemacht. 
 
Die Neufassung berücksichtigt: 
 

1. die Fachspezifische Ordnung für den Studien-
gang International Business Administration (Ba-
chelor) vom 24. April 2013, 

2. die 1. Satzung zur Änderung der Fachspezifi-
schen Ordnung für den Studiengang Internatio-
nal Business Administration (Bachelor) vom 
16. Oktober 2013, 

3. die Zweite Satzung vom 05. Juli 2017 zur Ände-
rung der Fachspezifischen Ordnung für den Stu-
diengang International Business Administration 
Bachelor) vom 24. April 2013 sowie 

4. die Dritte Satzung vom 16. Januar 2019 zur Än-
derung der Fachspezifischen Ordnung für den 
Studiengang Internat International Business Ad-
ministration (Bachelor) vom 24. April 2013. 
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§ 1 
Geltungsbereich 

(zu § 1 ASPO) 
 
1Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und 
Prüfungsordnung für Bachelor- und konsekutive 
Masterstudiengänge (ASPO) an der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 8. Mai 2013 wer-
den für den Studiengang International Business Ad-
ministration mit dem Abschluss Bachelor of Science 
an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) wie 
folgt ergänzt bzw. erläutert. 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

(zu § 1 ASPO) 
 
(1) 1Das Studium soll den Studierenden die Fähig-
keit zum wissenschaftlichen Denken und verantwor-
tungsbewussten Handeln vermitteln und einen Bei-
trag zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung leisten. 
2Am Ende des Studiums sollen die Studierenden 
über Fachkenntnisse verfügen, die die internatio-
nale Dimension des Wirtschaftsgeschehens und de-
ren gesellschaftliche Implikationen erkennen lassen 
und ihnen die selbstständige Anwendung des er-
lernten wissenschaftlichen Instrumentariums auf 
praktische Probleme ermöglicht. 3Primäres Ziel der 
Ausbildung an der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät ist die Aneignung geeigneter Methoden, die 
zum Erkennen, Formulieren und wissenschaftlichen 
Bearbeiten einzel- und gesamtwirtschaftlicher Prob-
leme befähigen. 4Ziel der wissenschaftlichen Ausbil-
dung ist die Ausbildung der Studierenden zur Be-
rufsfähigkeit. 5Die für die Berufsfertigkeit notwendi-
gen Qualifikationen können und sollen an der Hoch-
schule nicht vermittelt werden. 
 
(2) 1Bedingt durch die Ausrichtung der Fakultät, ins-
besondere ihrer besonderen Auslandsorientierung 
wird dem internationalen Charakter des Wirtschafts-
geschehens in der Ausbildung besondere Bedeu-
tung beigemessen. 2Daher strebt der Studiengang 
an, eine profunde betriebswirtschaftliche und volks-
wirtschaftliche Ausbildung mit dem Erwerb von 
Fremdsprachenkenntnissen zu verbinden und die 
Module international auszurichten. 3Aspekte der In-
terdisziplinarität in der Lehre werden dabei beson-
ders berücksichtigt.  
 

§ 3 
Abschlussgrad 
(zu § 1 ASPO) 

 
1Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung wird 
der akademische Grad „Bachelor of Science“ (abge-
kürzt B.Sc.) verliehen.  
 

§ 4 
Teilzeitstudium 
(zu § 1 ASPO) 

 
1Der Studiengang kann auch in Form eines Teilzeit-
studiums absolviert werden. 2Das Nähere regelt die 
Teilzeitstudienordnung der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) in der jeweils geltenden Fas-
sung.  
 

§ 5 
Zugangsvoraussetzungen 

(zu § 4 ASPO) 
 
1Englisch ist in den ersten drei Semestern die vor-
herrschende Lehr- und Prüfungssprache im Stu-
dium. 2Studienbewerber und Studienbewerberinnen 
müssen daher vor Beginn des Studiums den Nach-
weis der ausreichenden Kenntnisse der englischen 
Sprache auf der Niveaustufe B2 des Gemeinsamen 



Europäischen Referenzrahmens als Zugangsvo-
raussetzung erbringen und mittels eines entspre-
chenden Zertifikats nachweisen.  
 

§ 6 
Studienbeginn 
(zu § 1 ASPO) 

 
1Das Studium wird zum Wintersemester eines jeden 
Jahres aufgenommen.  
 

§ 7 
Aufbau des Studiums 

(zu § 8 Absatz 1 Satz 1 ASPO) 
 
(1) 1Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemes-
ter. 2Der Studienumfang beträgt 180 ECTS-Credits 
(im Folgenden: Credits). 
 
(2) 1Den Studierenden steht es frei, in welcher Rei-
henfolge sie die Studien- und Prüfungsleistungen 
ablegen. 2Die in den Modulbeschreibungen aufge-
führten Angaben zum Turnus und ggf. bestehenden 
Zugangsvoraussetzungen der Module gilt es zu be-
achten. 3Der in der Anlage beigefügte unverbindli-
che Studienverlaufsplan gibt eine sinnvolle Gestal-
tung des Studiums beispielhaft vor.  
 
(3) 1Das Studium umfasst Module aus den wirt-
schaftswissenschaftlichen Kernbereichen der Be-
triebs- und Volkswirtschaftslehre, fakultativ Module 
aus dem interdisziplinären Bereich der Kultur- 
und/oder Rechtswissenschaften sowie die Vermitt-
lung von Kompetenzen aus dem Bereich der 
Schlüsselqualifikationen. 2Das Studium gliedert sich 
inhaltlich in 
 

 die wirtschaftswissenschaftliche  
Grundlagenausbildung (72 Credits), 

 die Schwerpunktbildung (54 Credits), 
 die außerfachlichen und überfachlichen Qua-

lifikationen (42 Credits) und 
 die Bachelorarbeit (12 Credits). 

 
3In den ersten drei Semestern, die der Orientierung 
dienen, sollen die Studierenden die Module der wirt-
schaftswissenschaftlichen Grundlagenausbildung 
absolvieren und den Nachweis im Modul Fremd-
sprache (Niveaustufe Europarat B1) erbringen. 4Der 
zweite Studienabschnitt (4. bis 6. Semester) dient 
der Profilierung. 5Im Rahmen der Schwerpunktbil-
dung erweitern die Studierenden ihre Fachkennt-
nisse; weitere Kompetenzen erwerben sie im Be-
reich der außerfachlichen und überfachlichen Qua-
lifikationen. 
 
(4) 1Die wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen-
ausbildung umfasst 12 Pflichtmodule (Englisch ist 
Lehr- und Prüfungssprache) mit jeweils 6 Credits: 
 

 International Management 
 Marketing 
 Financial Accounting 
 Management Accounting 
 Finance & Investments 
 Business Taxation 
 Production & Logistics 
 Business Informatics 
 Mathematics 

 Statistics 
 Microeconomics 
 Macroeconomics 

 
2Module der wirtschaftswissenschaftlichen Grundla-
genausbildung sind grundsätzlich mit einer schriftli-
chen Prüfung in Form einer Klausur im Umfang von 
120 Minuten abzuschließen. 3Eine andere Form der 
Prüfung kann nur in begründeten Ausnahmefällen 
durch den zuständigen Prüfungsausschuss geneh-
migt werden.  
 
(5) 1Im Rahmen der Schwerpunktbildung werden 
zehn Wahlpflichtmodulgruppen angeboten: 
 

 The Management Process 
 Innovation & Marketing 
 Information & Operations Management 
 European Taxation 
 Domestic Taxation 
 Accounting 
 Finance 
 Quantitative Methods 
 European Economics 
 Banking & International Finance 

 
2Aus dem Angebot der Wahlpflichtmodulgruppen 
sind drei Wahlpflichtmodulgruppen zu wählen. 3In 
den gewählten Wahlpflichtmodulgruppen sind je-
weils drei Module mit jeweils 6 Credits erfolgreich zu 
belegen. 4Über die Zuordnung eines Moduls zu ei-
ner Wahlpflichtmodulgruppe, die aus mindestens 
drei Modulen besteht, entscheidet der modulgrup-
penverantwortliche Hochschullehrer oder die mo-
dulgruppenverantwortliche Hochschullehrerin. 5Da-
bei legt er oder sie fest, ob die Module der Wahl-
pflichtmodulgruppe gewählt werden müssen 
(Pflichtmodule) oder gewählt werden können (Wahl-
module). 6Der modulverantwortliche Hochschulleh-
rer beziehungsweise die modulverantwortliche 
Hochschullehrerin legt im Einklang mit der Modulbe-
schreibung nach § 5 Absatz 2 ASPO vor Beginn der 
Veranstaltung verbindlich fest, ob die modulab-
schließende Prüfung in Form einer Klausur im Um-
fang von 120 Minuten, einer mündlichen Prüfung im 
Umfang von ca. 25 Minuten oder in Form der häus-
lichen Anfertigung der Prüfungsleistung (z. B. Semi-
nararbeit) erbracht wird. 7Im Fall der häuslichen An-
fertigung der Prüfungsleistung legt der modulverant-
wortliche Hochschullehrer beziehungsweise die mo-
dulverantwortliche Hochschullehrerin vor Beginn 
des Moduls den Umfang der Prüfungsleistung fest. 
8Den Studierenden wird empfohlen, im Rahmen der 
Schwerpunktbildung an einem Seminar teilzuneh-
men, bei dem die Studierenden z. B. bei einer Ex-
kursion auch ihre interkulturellen Kompetenzen ver-
tiefen können. 
 
(6) 1Die außerfachlichen und überfachlichen Quali-
fikationen umfassen die Sprachausbildung mit den 
Modulen 
 

 Fremdsprache (Niveaustufe Europarat A2) mit 
12 Credits, 

 Fremdsprache (Niveaustufe Europarat B2) mit 
12 Credits 

 



und weitere Softskills und Praktika im Umfang von 
18 Credits. 2Der Nachweis des Moduls Fremdspra-
che (Niveaustufe Europarat B1) sollte bis zum Ende 
des dritten Semesters erbracht werden. 3Englisch 
kann in beiden Modulen nicht als Fremdsprache ge-
wählt werden. 4Für ausländische Studierende, die 
ihre Studierfähigkeit nicht in deutscher Sprache 
nachgewiesen haben, ist in beiden Modulen 
Deutsch als Fremdsprache obligatorisch.  
 
(7) 1Der internationalen Orientierung des Studien-
ganges Rechnung tragend muss im zweiten Stu-
dienabschnitt ein Semester mit einer Dauer von 
mindestens drei Monaten an einer ausländischen 
Hochschule absolviert werden (Studienaufenthalt 
im Ausland). 2Eine Anerkennung des Auslandsstu-
diums gemäß Satz 1 erfolgt nur, wenn während die-
ses Studienaufenthalts mindestens 12 Credits er-
bracht und nachgewiesen werden. 3Ein Auslands-
studium im Sinne dieser FSO ist ein Aufenthalt an 
einer anerkannten ausländischen Hochschule mit 
Promotionsrecht. 4Die anzuerkennenden Leistun-
gen sind dabei grundsätzlich nicht in der Mutterspra-
che des Studierenden zu erbringen. 5Der Nachweis 
im Modul „Modul Fremdsprache (Niveaustufe Euro-
parat B2)“ gemäß Absatz 6 gilt als erbracht, wenn 
während des Studienaufenthalts im Ausland Module 
im Umfang von mindestens 18 Credits in der Fremd-
sprache erbracht und nachgewiesen werden. 6Die 
Anerkennung von an einer ausländischen Hoch-
schule erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen 
richtet sich nach § 12 ASPO. 
 
(8) 1In begründeten Ausnahmefällen kann der zu-
ständige Prüfungsausschuss Studierende auf An-
trag von der Durchführung des Auslandsstudiums 
gemäß Absatz 7 Satz 1 befreien. 2Ein solcher An-
trag ist insbesondere begründet 
 

 bei Studierenden die Kinder und/oder nahe 
Angehörige betreuen oder pflegen, 

 bei Studierenden mit Behinderung und chroni-
schen Erkrankungen, 

 bei Studierenden, die keine deutsche Staats-
angehörigkeit besitzen und ihre Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht in Deutschland oder 
an einer deutschen Auslandsschule erworben 
haben. 

 
3Studierende, die kein Auslandsstudium gemäß Ab-
satz 7 Satz 1 absolvieren, müssen im Rahmen der 
Schwerpunktbildung die Modulgruppe „European 
Economics“ erfolgreich belegen, wobei die Unter-
richtssprache der in der Modulgruppe zu belegen-
den Module nicht Deutsch sein darf. 4Ferner müs-
sen diese Studierenden im Rahmen des Studiums 
ein internationales Praktikum im Umfang von vier 
Wochen absolvieren. 
 

§ 8 
Organisation von Prüfungen,  

Zulassung zu Prüfungen 
(zu § 13 Absatz 2 ASPO) 

 
(1) 1Die Klausuren und mündlichen Prüfungen zu 
Veranstaltungen der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät werden in der Regel in Prüfungsblöcken am 
Ende der Veranstaltung beziehungsweise vor Be-
ginn des Folgesemesters zusammengefasst. 

 
(2) 1Der zuständige Prüfungsausschuss legt für Prü-
fungen die als Klausur oder mündliche Prüfung 
stattfinden, Ort und Zeitpunkt fest und macht sie 
durch Aushang oder geeignete elektronische Sys-
teme bekannt. 2Er kann diese Aufgabe an den je-
weiligen Prüfer oder an die jeweilige Prüferin dele-
gieren. 3Ein kurzfristig aus zwingenden Gründen 
notwendig werdender Wechsel des oder der Prüfen-
den, des Prüfungstermins oder des Prüfungsortes 
ist zulässig; er ist unverzüglich in der vorbezeichne-
ten Weise bekanntzugeben. 4Die Studierenden ha-
ben die Aushänge beziehungsweise Veröffentli-
chungen in elektronischer Form selbstständig zu 
beachten. 
 
(3) 1Zu jeder Klausur und zu jeder mündlichen Prü-
fung ist ein konkreter Anmeldezeitraum (Beginn und 
Ende) festzulegen, welcher vom zuständigen Prü-
fungsausschuss bekanntzugeben ist. 2Absatz 2 
Satz 2 und Satz 4 gelten entsprechend. 3Die Studie-
renden haben sich innerhalb des Anmeldezeitraums 
zu den Klausuren und mündlichen Prüfungen in der 
von dem oder der Prüfenden in Rücksprache mit 
dem Prüfungsamt festgelegten Form anzumelden. 
4Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich mittels der 
eingesetzten elektronischen Systeme, sofern nicht 
ausnahmsweise ein schriftliches Verfahren durch-
geführt wird. 5Bei fehlender Anmeldung ist eine Teil-
nahme an der betreffenden Prüfung ausgeschlos-
sen beziehungsweise wird die trotzdem erbrachte 
Prüfungsleistung nicht bewertet. 
 
(4) 1Zu den Prüfungen in diesem Studiengang kann 
nur zugelassen werden, wer seinen Prüfungsan-
spruch in einem grundständigen wirtschaftswissen-
schaftlichen Studiengang an einer Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht verloren hat. 
 

§ 9 
Bachelorarbeit 

(zu § 17 Absatz 8 und 9 ASPO) 
 
(1) 1Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 
zehn Wochen. 2Der geforderte Umfang der Bachelo-
rarbeit ist seitens des Betreuers beziehungsweise 
der Betreuerin mit der Ausgabe des Themas festzu-
legen. 3In Vorbereitung auf die Bachelorarbeit wird 
den Studierenden empfohlen, mindestens einen 
Leistungsnachweis im Studium mit einer Seminar-
arbeit zu erbringen. 
 
(2) 1Wird die Bachelorarbeit in deutscher Sprache 
abgefasst, muss die Arbeit im Anhang eine Zusam-
menfassung in englischer Sprache enthalten. 
 

§ 10 
Berechnung der Gesamtnote 

(zu § 26 Absatz 1 Satz 1 ASPO) 
 
1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung bestimmt 
sich als Durchschnitt aus den für den Studienab-
schluss erforderlichen Modulen der wirtschaftswis-
senschaftlichen Grundlagenausbildung und der 
Schwerpunktbildung sowie der Abschlussarbeit, 
wobei der nach Credits gewichtete Durchschnitt 
(gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten gebil-
det wird. 



 
§ 11 

Verpflichtende Studienfachberatung 
(zu § 1 Absatz 2 Satz 2 Nr. 8, § 3 Absatz 3 Satz 2 

und § 6 Absatz 1 und 6 ASPO) 
 
(1) 1Die Teilnahme an einer Studienfachberatung ist 
gemäß §§ 21 Absatz 2 Satz 2 und 20 Absatz 3 
Satz 1 BbgHG für Studierende verpflichtend, wenn 
sie die Bachelorprüfung nicht innerhalb von zehn 
Fachsemestern erfolgreich abgelegt haben. ²Hier-
von ausgenommen ist der Fall, wonach die Über-
schreitung dieser Prüfungsfrist von ihnen nicht zu 
vertreten ist. 
 
(2) 1Der oder die Studierende wird zu Beginn des 
elften Fachsemesters schriftlich zur verpflichtenden 
Studienfachberatung eingeladen. ²Mit der Einla-
dung ist bereits darauf hinzuweisen, dass gemäß 
§ 14 Absatz 5 Satz 2 Nr. 2 BbgHG die Exmatrikula-
tion von Amts wegen erfolgt, wenn:  
 

 der oder die betreffende Studierende ohne un-
verzüglich nachgewiesenen triftigen Grund 
nicht bis zum Ende der Vorlesungszeit des Se-
mesters, in dem die Einladung erfolgt, zur Stu-
dienfachberatung erscheint,  

 der oder die betreffende Studierende den Ab-
schluss der aus der Studienfachberatung fol-
genden Studienverlaufsvereinbarung ablehnt 
oder  

 der bzw. die betreffende Studierende die in der 
Studienverlaufsvereinbarung festgelegten An-
forderungen gemäß Absatz 3 ohne unverzüg-
lich nachgewiesenen triftigen Grund nicht er-
füllt hat.  

 
(3) 1Ziel der verpflichtenden Studienfachberatung ist 
der Abschluss einer Studienverlaufsvereinbarung 
unter angemessener Berücksichtigung der persönli-
chen Situation des oder der Studierenden. ²Die Stu-
dienverlaufsvereinbarung ist spätestens zum Ende 
der Vorlesungszeit des Semesters abzuschließen, 
in dem die Einladung zur der verpflichtenden Studi-
enfachberatung ergangen ist. ³Die Studienverlaufs-
vereinbarung ist in zwei Ausfertigungen von den bei-
den Beteiligten zu unterzeichnen. 4Eine Ausferti-
gung erhält der oder die Studierende, das zweite 
Exemplar wird von dem oder der Vorsitzenden des 
zuständigen Prüfungsausschusses dem Prüfungs-
amt übermittelt. 
 
(4) 1Die Vereinbarung basiert auf der Analyse des 
bisherigen Studienverlaufs und enthält mindestens 
Angaben zu folgenden Punkten:  
 

 Übersicht der noch fehlenden Prüfungsleistun-
gen für den erfolgreichen Studienabschluss, 

 Fristen, innerhalb derer die noch fehlenden 
Prüfungsleistungen zu erbringen sind. Dabei ist 
die Regelerbringung von höchstens 30 ECTS-
Credits in Vollzeitsemestern bzw. in Studien-
jahren eines Teilzeitstudiums zu beachten.  

 Hinweis, dass die Nichteinhaltung der Studien-
verlaufsvereinbarung die Exmatrikulation ge-
mäß § 14 Absatz 5 Satz 2 Nr. 2 BbgHG zur 
Folge hat.  

 

(5) 1Sofern sich aus der Analyse des Studienver-
laufs die Notwendigkeit weiterer zur Förderung des 
weiteren Studienverlaufs geeigneter Maßnahmen 
gemäß § 20 Absatz 3 Satz 3 BbgHG ergibt, sind 
diese in der Studienverlaufsvereinbarung ebenfalls 
festzuhalten.  
 
(6) 1Die verpflichtende Studienfachberatung wird 
von dem oder der Vorsitzenden des zuständigen 
Prüfungsausschusses durchgeführt. 2Die ver-
pflichtende Studienfachberatung findet grundsätz-
lich in Form eines persönlichen Einzelgesprächs 
statt. 3Nach Zugang der schriftlichen Einladung zum 
Beratungsgespräch gemäß Absatz 2 Satz 1, findet 
das Gespräch in der Regel innerhalb von vier Wo-
chen statt. 4Zur Vorbereitung auf dieses Beratungs-
gespräch kann der oder die Vorsitzende des zustän-
digen Prüfungsausschusses die Studienfachberater 
und Studienfachberaterinnen der Fakultät um Un-
terstützung bitten. 
 
(7) 1Im Falle der Nichteinhaltung der abgeschlosse-
nen Studienverlaufsvereinbarung aus triftigem 
Grund, ist der Nachweis des triftigen Grundes un-
verzüglich nach Bekanntwerden und in schriftlicher 
Form an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des 
zuständigen Prüfungsausschusses zu erbringen. 
2Im Falle von Krankheit als triftigem Grund ist diese 
mit amtsärztlichem Attest, insbesondere bei Anträ-
gen auf Rücktritt von einer Prüfung, Verlängerung 
der Bearbeitungszeit von häuslichen Anfertigungen 
der Prüfungsleistung, z.B. Seminararbeiten, sowie 
auf Verlängerung der Bearbeitungszeit der Ab-
schlussarbeit, nachzuweisen. 3Die Berücksichti-
gung sonstiger triftiger Gründe muss schriftlich und 
unter Vorlage entsprechender Nachweise beantragt 
werden. 4Der zuständige Prüfungsausschuss ent-
scheidet, ob triftige Gründe vorliegen, die eine An-
passung der Studienverlaufsvereinbarung rechtfer-
tigen und kann den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende bei Anerkennung eines triftigen Grundes er-
mächtigen, die Studienverlaufsvereinbarung ge-
meinsam unverzüglich mit dem bzw. der betreffen-
den Studierenden anzupassen.  
 
(8) 1Lehnen die Studierenden den Abschluss einer 
Studienverlaufsvereinbarung ab, schließen sie eine 
solche nicht innerhalb der Frist des Absatz 3 Satz 2 
ab oder haben die Studierenden auch nach Ablauf 
einer in der Studienverlaufsvereinbarung festgeleg-
ten Frist nicht die für die erfolgreiche Beendigung 
des Studiums vorgesehenen ECTS-Credits erwor-
ben und gegenüber dem Prüfungsamt nachgewie-
sen oder eine sonstige vereinbarte Maßnahme ge-
mäß Absatz 5 nicht eingehalten, so werden sie ge-
mäß § 14 Absatz 5 Satz 2 Nr. 2 BbgHG exmatriku-
liert. ²Auch dies gilt nicht, wenn die Überschreitung 
der Frist von den Studierenden nicht zu vertreten ist. 
 
(9) 1Das Muster einer Studienverlaufsvereinbarung 
ist dieser Ordnung als Anlage 2 beigefügt. 
 

§ 12 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

 
1Diese fachspezifische Ordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 



(Oder) in Kraft. 2Die Studien- und Prüfungsordnung 
für den Studiengang International Business Admi-
nistration mit dem Abschluss Bachelor der Europa-
Universität Viadrina vom 30. Juni 2010 tritt am 
30. September 2017 außer Kraft.  
 

§ 13 
Übergangsbestimmungen 

 
1Studierende, die bereits vor dem Inkrafttreten die-
ser fachspezifischen Ordnung im Studiengang Inter-
national Business Administration mit dem Ab-
schluss Bachelor immatrikuliert waren, können bis 
30. September 2014 schriftlich und unwiderruflich 
beim Prüfungsamt beantragen, dass die Allgemeine 
Studien- und Prüfungsordnung für Bachelor- und 
konsekutive Masterstudiengänge (ASPO) an der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in Ver-
bindung mit der fachspezifischen Ordnung für den 
Studiengang International Business Administration 
mit dem Abschluss Bachelor of Science in der aktu-
ellen Fassung auf sie angewandt wird. 
 



 

 

Anlage 1: unverbindlicher Studienverlaufsplan für den Studiengang International Business Administration (B.Sc.) † Seite 1 von 2 
 

Bezeichnung des Moduls bzw. der Modulgruppe Semester Arbeitsaufwand 
(LVS / Selbst-stu-

dium / Credits) 

Form des  
Lehrangebots 

Art der Erbringung des 
Leistungsnachweises 

Gewicht für 
Gesamtnote 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagenausbildung  
(Pflicht, 72 Credits) 

          

International Management 6      4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Financial Accounting 6      4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Marketing 6      4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Mathematics 6      4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Management Accounting  6     4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Production & Logistics  6     4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Microeconomics  6     4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Statistics  6     4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Finance & Investments    6    4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Business Taxation   6    4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Macroeconomics   6    4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Business Informatics   6    4 / 135 / 6 Vorlesung mit Übung Klausur (120 min) 6/138 

Schwerpunktbildung ‡ 
(Wahlpflicht, 54 Credits) 

          

Modulgruppe 1 (18 Credits)           

Modul 1    6   3 / 146,25 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/138 

Modul 2     6  3 / 146,25 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/138 

Modul 3      6 3 / 146,25 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/138 

Modulgruppe 2 (18 Credits)           

Modul 1    6   3 / 146,25 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/138 

Modul 2     6  3 / 146,25 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/138 

Modul 3      6 3 / 146,25 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/138 

Modulgruppe 3 (18 Credits)           

Modul 1    6   3 / 146,25 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/138 

Modul 2     6  3 / 146,25 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/138 

Modul 3      6 3 / 146,25 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦ 6/138 
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Bezeichnung des Moduls bzw. der Modulgruppe Semester Arbeitsaufwand 
(LVS / Selbst-stu-

dium / Credits) 

Form des  
Lehrangebots 

Art der Erbringung des 
Leistungsnachweises 

Gewicht für 
Gesamtnote 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Außerfachliche und überfachliche Qualifikationen  
(Wahlpflicht, 42 Credits) 

          

Fremdsprache (24 Credits)           

Fremdsprache (Niveaustufe Europarat A2) 
(Deutsch für ausländische Studierende Pflicht) 

6 6     8 / 270 / 12 Sprachkurs(e) Sprachprüfung 0 

Fremdsprache (Niveaustufe Europarat B2) 
(Deutsch für ausländische Studierende Pflicht) 

  6 6   8 / 270 / 12 Sprachkurs(e) Sprachprüfung 0 

Softskills (18 Credits)           

Modul 1     6  4 / 135 / 6 modulabhängig modulabhängig ♦♦ 0 

Praktikum    6 6  0 / 360 / 12 praktische Tätigkeit 
reflektierender  

Praktikumsbericht 
0 

Bachelorarbeit  
(Pflicht, 12 Credits) 

          

Bachelorarbeit      12 0 / 360 / 12 Selbststudium Bachelorarbeit 12/138 

           

Credits / Semester 30 30 30 30 30 30 180    

SUMME Lehrveranstaltungsstunden (LVS) 20 20 20 13 13 9 95    

SUMME Gesamtarbeitsaufwand (in Stunden) 900 900 900 900 900 900 5.400    

Gesamtarbeitsaufwand (in Stunden) pro Jahr 1.800 1.800 1.800 5.400    

† § 7 Absatz 7 sieht vor, dass die Studierenden im zweiten Studienabschnitt entweder ein Semester mit einer Dauer von mindestens drei Monaten an einer auslän-
dischen Hochschule absolvieren oder entsprechend § 7 Absatz 8 in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen der Schwerpunktbildung die Modulgruppe „European 
Economics“ erfolgreich belegen müssen. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Studienplanung frühzeitig, dass es aufgrund der Modulangebote an den ausländischen 
Hochschulen zu Verschiebungen im unverbindlichen Studienverlaufsplan kommen kann. 
‡ Gemäß § 7 Absatz 5 müssen im Rahmen der Schwerpunktbildung aus den zur Verfügung stehenden Wahlpflichtmodulgruppen drei Modulgruppen gewählt wer-
den. In jeder dieser gewählten Modulgruppen sind drei Module à 6 Credits zu belegen.  
♦ Gemäß § 7 Absatz 5 legt der modulverantwortliche Hochschullehrer beziehungsweise die modulverantwortliche Hochschullehrerin im Einklang mit der Modulbe-
schreibung nach § 5 Absatz 2 ASPO vor Beginn des Moduls verbindlich fest, ob die modulabschließenden Prüfung in Form einer Klausur im Umfang von 120 Mi-
nuten, einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 25 Minuten oder in Form der häuslichen Anfertigung der Prüfungsleistung (z. B. Seminararbeit) erbracht wird. 
Im Fall der häuslichen Anfertigung der Prüfungsleistung legt der modulverantwortliche Hochschullehrer beziehungsweise die modulverantwortliche Hochschulleh-
rerin vor Beginn des Moduls den Umfang der Prüfungsleistung fest.  
♦♦ Gemäß § 5 Absatz 2 ASPO legt die Modulbeschreibung die Art der Erbringung des Leistungsnachweises fest. 



 

Abgabe im Prüfungsamt (Dezernat für studentische Angelegenheiten) nach der Unterzeichnung! 

Anlage 2:  Studienverlaufsvereinbarung nach § 20 Absatz 3 Satz 3 BbgHG 
 
 

Name:  Matrikelnummer:  

Studiengang: International Business Administration angestrebter Abschluss: Bachelor of Science 

Abgeschlossene Fachsemester:   

 
Bereits erbrachte,  
anrechenbare ECTS-Credits: 

 
Fehlende ECTS-Credits:  

 
Weitere Planung: 
 

Semester Modul / Veranstaltung zu erbringende 
ECTS-Credits 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
Individuelle Vereinbarungen zur Erreichung des Studienziels: 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Hinweise: 
 
Falls die in der obigen Studienverlaufsvereinbarung festgelegten Anforderungen bis zum festgesetzten Zeitpunkt in zu vertretender Weise 
nicht erfüllt werden, ist der Studierende gemäß § 14 Absatz 5 Satz 2 Ziffer 2 BbgHG zu exmatrikulieren. 
 
Gemäß § 11 Absatz 7 der Fachspezifischen Ordnung ist im Falle von Krankheit als triftigem Grund diese mit amtsärztlichem Attest 
nachzuweisen. Dies gilt insbesondere für Anträge auf Rücktritt von einer Prüfung, die Verlängerung der Bearbeitungszeit von häusli-
chen Anfertigungen der Prüfungsleistung, insb. Seminararbeiten, sowie die Verlängerung der Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit. Die 
Berücksichtigung sonstiger triftiger Gründe muss schriftlich und unter Vorlage entsprechender Nachweise beantragt werden. 
 
Der Vereinbarung wird durch den/die Studierende/n und den/die Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses zu-
gestimmt.  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift     Datum, Unterschrift 
Studierende/r      Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses  

 


